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Der Vorwurf eines „Skandals“ wiegt schwer, er sollte allenfalls in besonderen 
Fällen erhoben werden. Was sich seit nunmehr fünf Jahren bei der Stuttgarter 
Staatsanwaltschaft abspielt, verdient die Prämierung als „Skandal mit fatalen 
Folgen“. Denn trotz klarer Beweislage und eindeutiger Zeugenaussagen eines In-
siders über die illegale Lieferung Abertausender von G36-Sturmgewehren in me-
xikanische Unruheprovinzen hat die Behörde selbst ein halbes Jahrzehnt nach 
Erstattung einer Strafanzeige von Jürgen Grässlin im April 2010 noch immer 
nicht Anklage gegen die Verantwortlichen bei Heckler & Koch (H&K) erhoben. 
Auch eine Strafanzeige seitens der Sprecher der Kampagne „Aktion Aufschrei – 
Stoppt den Waffenhandel!“ im Februar 2014 gegen Carl Walther wegen des Ver-
dachts widerrechtlicher Pistolenlieferungen nach Kolumbien hat nicht einmal 
eine Hausdurchsuchung beim Ulmer Unternehmen nach sich gezogen.

Die Staatsanwaltschaft im Schwabenländle lässt sich also Zeit. In der Folge 
können Verantwortliche seit fünf langen Jahren ungeniert weitere Waffendeals 
mit zahlreichen anderen menschenrechtsverletzenden und kriegführenden 
Staaten durchführen. Mit den widerrechtlich exportierten H&K-Waffen wird 
von korrupten und mit der mexikanischen Drogenmafia zusammenarbeitenden 
Polizisten in Chiapas, Chihuahua, Guerrero und Jalisco geschossen und gemor-
det – die Nachrichten vom todbringenden Einsatz der Waffen reißen nicht ab.

Derweil kann ein erster Erfolg verbucht werden: Im ersten Jahr nach Erstat-
tung der Strafanzeige 2011 verhängte das Bundeswirtschaftsministerium ein bis 
heute währendes Genehmigungsverbot für Kleinwaffenexporte nach Mexiko. 
H&K treffen solche Exportbeschränkungen hart, wie die Betriebsratsvorsitzen-
de aktuell eingesteht.

Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart
Nach fünf langen Ermittlungsjahren immer noch keine Anklageerhebung gegen Heckler & Koch
Von Jürgen Grässlin

Seit nunmehr einem Jahrzehnt dient 
Mexiko als Testfeld einer völlig neu-
en Form der Rüstungsexport-Geneh-

migungspolitik: dem Transfer von Kriegs-
waffen in bestimmte Bundesstaaten eines 
Landes. Verbunden mit der via Endver-
bleibserklärung schriftlich garantierten 
Verpflichtung durch den Empfänger, die 
todbringenden Gerätschaften „Made in 
Germany“ in als sicher definierten Gebie-
ten zu belassen. Das Testobjekt war und 
ist das Sturmgewehr G36 des europaweit 
führenden Kleinwaffenproduzenten H&K 
in Oberndorf am Neckar.

Was womöglich sogar gut gemeint war 
– die Ausrüstung mexikanischer Polizei-
einheiten im Kampf gegen die Drogen-
kartelle – entpuppt sich heute als Desas-
ter ohnegleichen. Das Testfeld Mexiko ist 
längst außer Kontrolle geraten. Mit fatalen 
Folgen: Erschießungen und Morde durch 
staatliche Sicherheitskräfte erfolgen über-
wiegend in den Bundesstaaten, in die die 
Kriegswaffen gemäß Endverbleibserklä-
rung der mexikanischen Seite niemals hät-
ten gelangen dürfen.

Wer aber verantwortet dieses dramati-
sche Desaster? Die Bundesregierung, die 
die Rüstungsexport-Genehmigungen er-
teilte? Manager, Rechtsexperten und das 

H&K-Vorführteam, das die Kriegswaffen 
an das mexikanische Verteidigungsmi-
nisterium auslieferte bzw. Polizisten so-
gar in Unruheprovinzen am G36 schulte? 
Oder die Beschaffungsbehörde D.C.A.M. 
des mexikanischen Verteidigungsministe-
riums, die die Kriegswaffen in Empfang 
nahm und landesweit in Umlauf brachte? 
Fragen, die letztlich erst in einem Gerichts-  
prozess mit der Vernehmung vieler Zeu-
gen geklärt werden können.

Eine erste juristische Antwort liegt 
auf der Hand: Laut § 17 der Außenwirt-
schaftsverordnung ist ein Unternehmen 
verpflichtet, die D.C.A.M als Waffenemp-
fänger über die in den erteilten Ausfuhr-
genehmigungen enthaltenen rechtlichen 
Beschränkungen zu 
informieren. Das Ver-
teidigungsministeri-
um Mexikos erklärte, 
dass es niemals über 
die Endverbleibsrest-
riktionen informiert 
worden sei. Tiefe Ein-
blick in die dubio-
sen Machenschaften 
von H&K offenbarte 
ein Insider im Herbst 
2009.

Insider-Informationen  ermöglich-
ten die Strafanzeige gegen H&K

Nach mehreren vertraulichen Gesprächen 
mit einem bestens informierten H&K-Mit-
arbeiter stellte ich am 19. April 2010 bei 
der Stuttgarter Staatsanwaltschaft über 
meinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer 
Strafanzeige gegen H&K. Der Verdacht: 
Bruch des Außenwirtschaftsgesetzes und 
des Kriegswaffenkontrollgesetzes durch 
Repräsentanten des Oberndorfer Gewehr-
herstellers und -exporteurs.

Angesichts glaubwürdiger Aussagen 
des H&K-Insiders war klar geworden, dass 
verbotenerweise mehrere Tausend mo-
dernster G36-Sturmgewehre von H&K in 
die mexikanischen Unruheregionen Chia-
pas, Chihuahua, Guerrero und Jalisco ver-
bracht worden waren – trotz des ausdrück-
lichen Belieferungsverbotes seitens des 
Bundesausfuhramtes (Bafa) in Eschborn.

Die Bundesregierung wies in ihren Rüs-
tungsexportberichten aus, dass in den Jah-
ren 2003 bis 2007 Ausfuhrgenehmigungen 
für summa summarum 8 769 Sturmgeweh-
re an Mexiko erteilt worden waren. Doku-
mente des mexikanischen Verteidigungs-
ministeriums belegen, dass in den vier Un-
ruheprovinzen – widerrechtlich – 4 796 
der G36-Gewehre angekommen sind. 

Wie konnte es dazu kommen? Der Vor-
wurf des Informanten war und ist mehr als 
eindeutig: Auch die verbotenen vier Bun-
desländer seien mit den Sturmgewehren 
beliefert worden, an General Aguilar von 
der D.C.A.M. seien hierzu immense Beste-
chungsgelder geflossen, selbst Ersatzteil-
lieferungen seien im Nachhinein bean-
tragt und geliefert worden. Die deutschen 
Behörden seien „durch eine Falschaussa-
ge“ getäuscht worden, „um die anstehen-

Protest Angehöriger vor der deutschen Botschaft in Mexiko-City
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den Exporte nicht zu gefährden und um 
die verbotenen Lieferungen zu verschlei-
ern“. 

Dankenswerterweise nahmen sich 
gleich mehrere bundesweit bekannte 
Journalisten des Falles an. Die TV-Berichte 
von Thomas Reutter und Achim Reinhardt 
vom ARD-Magazin Report Mainz führten 
zu einer ersten Razzia seitens der Staatsan-
waltschaft Stuttgart Ende 2010. 

Im Januar 2011 trat Peter Beyerle zu-
rück. Vormals war Beyerle Präsident 
des Landgerichts Rottweil, in dessen Zu-
ständigkeitsbereich H&K fällt. Nach sei-
ner Pensionierung wurde der Jurist zum 
H&K-Geschäftsführer für die Ressorts 
Recht, Exportkontrolle und Behörden be-
rufen und verantwortete somit auch Me-
xiko-Gewehrdeals. Umfassend habe ich 
die widerrechtlichen H&K-Waffengeschäf-
te im Schwarzbuch Waffenhandel. Wie 
Deutschland am Krieg verdient doku-
mentiert. (Seite 441 ff.)

Gescheiterte Sündenbock-Strategie

Nahezu drei Jahre lang verstieg sich die 
H&K-Geschäftsführung zur Aussage, das 
Unternehmen sei in keinster Weise in ille-
gale Waffengeschäfte verstrickt. Als Erstat-
ter der Strafzeige wurde ich vor versam-
melter Belegschaft diskreditiert. Am 24. 
April 2013 endlich verkündeten Martin 
Lemperle und Niels Ihloff via „Mitteilung 
der Geschäftsleitung“ am Schwarzen Brett 
einen Strategiewechsel, so die Recherche 
von Martin Himmelheber von der Neuen 
Rottweiler Zeitung.

Eine „interne Sonderuntersuchung“ 
habe im Zusammenhang mit staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen zu einer neuen 
Erkenntnis geführt, hieß die neue Linie 
angesichts der nicht länger verschweigba-
ren Faktenlage: Fortan bestand aus Unter-
nehmenssicht „der dringende Tatverdacht 
gegen zwei langjährige Mitarbeiter“. Die-

se sollen mit Markus 
B., dem H&K-Handels-
vertreter in Mexiko 
„Waffenlieferungen in 
nicht genehmigungs-
fähige mexikanische 
Bundesstaaten“ veran-
lasst haben. Die Strate-
gie der Sündenböcke 
fokussierte sich auf 
den H&K-Bereichs-
leiter Axel H. und die 
Sachbearbeiterin Ma-
rianne B. 

Ausschließlich die-
se beiden sollten „ei-
genmächtig, ohne 
Wissen und Wollen 

anderer Personen im Unternehmen“ ge-
handelt haben. H. und B. wurden mit so-
fortiger Wirkung gefeuert. Beachtlich die 
These, dass niemand außer den bis dato 
Genannten in widerrechtlichen Waffen-
handel mit über 4 500 Sturmgewehren in-
volviert gewesen sein soll.

 In einem aufschlussreichen Arbeitsge-
richtsverfahren am 3. Dezember 2013 in 
Villingen wehrten sich H. und B. – und be-
kamen Recht. Wegen der mehr als 30-jäh-
rigen Betriebszugehörigkeit wäre allen-
falls eine Abmahnung möglich gewesen. 
Der Prozess bot nicht nur einen Einblick 
in die Verwicklung der H&K-Führungsebe-
ne. Die juristische Auseinandersetzung of-
fenbarte auch das Versagen der sogenann-
ten Rüstungsexportkontrollbehörden an 
einem entscheidenden Punkt: Der Endver-
bleib deutscher Waffen wird von den zu-
ständigen Behörden nicht im Ansatz kont-
rolliert. Endverbleibserklärungen wurden 
im Fall Mexiko zuweilen zeitlich befristet 
ausgestellt („Haltbarkeitsdatum“), Export-
verbote wurden auf „Zuruf“ erteilt.

En passant kamen gleich mehrere neue 
Akteure in der Handlungskette wider-
rechtlicher Waffenexporte zur Sprache. 
Zwei Tage darauf erweiterte ich meine 
Strafanzeige von vormals neun Beschul-
digten um den Verdacht der Mitschuld ge-
gen fünf weitere Personen.

Nach mehrstündiger Verhandlung en-
dete der Berufungsprozess zur Kündi-
gungsklage vor dem Landesarbeitsgericht 
Freiburg am 1. Dezember 2014 auf Vor-
schlag des Richters mit einem Vergleich. 
Danach soll der Fortbestand der Arbeits-
verhältnisse davon abhängig gemacht 
werden, „dass der Kläger und die Kläge-
rin nicht wegen einer vorsätzlichen Straf-
tat nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz 
und Außenwirtschaftsgesetz verurteilt 
werden“. 

Weitaus länger als erwartet benötigten 
das Landeskriminalamt Baden-Württem-

berg und das Zollkriminalamt (ZKA) in 
Köln für ihren Abschlussbericht, was mit 
intensiven und aufwändigen Recherchen 
begründet wurde. Im Freiburger Arbeits-
gerichtsprozess wurde offenkundig, dass 
das ZKA seinen Bericht mittlerweile abge-
schlossen hat. Darin kommen die ZKA-Er-
mittler zu dem Ergebnis, dass im Fall der 
G36-Exporte nach Mexiko eine Verletzung 
des Kriegswaffenkontrollgesetzes gege-
ben sein soll. 

Düstere Zukunft

Zurück nach Mexiko. Dort nimmt das 
G36-Desaster einen tödlichen Verlauf. 
Wiederholt bereiste Wolf-Dieter Vogel 
das mittelamerikanische Land, die letz-
ten Male auf den Spuren der G36-Geweh-
re. Vogel dokumentiert das Geschehen in 
ebenso eindrücklichen wie bedrückenden 
Vor-Ort-Berichten. Die H&K-Sturmgeweh-
re werden eingesetzt, die Zahl der Opfer 
wächst.

Jüngst berichtete der der Berliner Jour-
nalist umfassend in der taz und in weite-
ren Medien über sechs getötete und 43 
verschwundene und mittlerweile ermor-
dete StudentInnen in Iguala im Bundes-
staat Guerrero – eine der vier widerrecht-
lich mit G36 belieferten Provinzen. Die 
Studenten waren am 26. September 2014 
bei einem gemeinsamen Angriff von lo-
kalen Polizisten und Mafiasöldnern atta-
ckiert worden. In der örtlichen Polizeibe-
hörde fanden die Strafverfolger tags dar-
auf mehr als zweihundert Waffen, unter 
ihnen 37 der H&K-Sturmgewehre. 

Die Wut auf die Waffenlieferanten aus 
Deutschland ist gewaltig. Kurz vor Weih-
nachten demonstrierten zahlreiche Ange-
hörige der getöteten StudentInnen vor der 
Deutschen Botschaft. Felipe de la Cruz, ei-
ner der Wortführer der Protestbewegung, 
forderte in Mexiko-City von der Bundesre-
gierung den Stopp der Waffenverkäufe an 
mexikanische Sicherheitskräfte.

Das Desaster nimmt seinen Lauf, mit – 
auf Jahrzehnte hinaus – vorprogrammier-
ter Todesfolge für Hunderte, wahrschein-
lich Tausende von Menschen. Denn Poli-
zisten in Mexiko sind vielfach korrupt und 
arbeiten nicht selten mit der Drogenmafia 
zusammen. Es ist eine Frage der Zeit, bis 
Drogenbanden mit den H&K-Gewehren 
morden.

Erfolg der Strafanzeige

Ein erfreulicher Zwischenschritt ist er-
reicht. Nach der Strafanzeige von 2010 
verhängte das Eschborner Bundesausfuhr-
amt gegenüber H&K ab 2011 ein bis heu-
te währendes Genehmigungsverbot für 

2003 Gewehre und Karabiner, Maschinenpistolen und Zubehör und Teile für Ge-
wehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Maschinengewehre, 
Sportpistolen und -revolver und Waffenzielgeräte (0001/23,7 %)

402.816,10

2004 Gewehre, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Maschinengewehre und 
Waffenzielgeräte, inkl. Teile (0001/54,9 %)

1.004.103,90

2005 Gewehre, Pistolen, Maschinenpistolen und  Teile für Gewehre, Pistolen,  
Maschinenpistolen und -gewehre, Sportpistolen, -revolver (A0001 / 52,4 %)

838.625,84

2006 Gewehre, Sportpistolen und Teile für Gewehre, Pistolen, 
Maschinengewehre, Sportpistolen, Rohrwaffen-Lafetten (A0001/69,8 %);

2.084.255,20

2007 Gewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, Sportgewehre und Teile für  
Gewehre, Maschinenpistolen, Pistolen (A0001/98,8 %)

15.342.815,00

2008 Pistolen und  Teile für Gewehre mit KWL*-Nummer, Pistolen (A0001/25,2%); 232.466,47

2009 Maschinenpistolen und Teile für Maschinenpistolen, 
Gewehre mit KWL-Nummer, Revolver, Pistolen (A0001/6,8 %)

365.930,10

2010** Waffenzielgeräte und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenge-
wehre, Maschinenpistolen, Pistolen (A0001/41,0 %); (931.254 € SALW*** 
-Kleinteile)

1.083.739,40

2011 Exportstopp! 0

2012 - 0

2013 - 0

2014 1. Halbjahr 0

Übersicht der Genehmigungen für Kleinwaffenexporte nach Mexiko

* Kriegswaffenliste  ** Erstes erwähntes A001-Denial  *** SALW = Kleinwaffen
Quelle: Rüstungsexportberichte des Bundesregierung (A001-Angaben);  
Zusammenstellung: Otfried Nassauer, Berlin Information-Center for Transatlantic Studies, www.bits.de
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Kleinwaffen- und Bestandteillieferungen 
nach Mexiko (siehe „Übersicht der Geneh-
migungen für Kleinwaffenexporte nach 
Mexiko“). Auch andere Kleinwaffenprodu-
zenten transferierten keinerlei Kriegswaf-
fen nach Mexiko.

Inwiefern sogar weitere Exportverbo-
te seitens des Bafa oder des Bundeswirt-
schaftsministeriums gegenüber H&K aus-
gesprochen worden sind, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt unklar. Ein Hinweis eben 
darauf liefert die Aussage der H&K-Be-
triebsratsvorsitzenden Monika Lange. 
Bei Warnstreiks der IG Metall im Raum 
Oberndorf-Schramberg verkündete sie An-
fang Februar laut einem Bericht der Neuen 
Rottweiler Zeitung: Die Exportbeschrän-
kungen der Bundesregierung bereiteten 
dem Unternehmen Probleme, und schon 
einige Mitarbeiter hätten deshalb ihren Ar-
beitsplatz verloren.

Der Verdacht

Im Februar 2015 trat ein neuer Verdacht 
zutage: Vieles spricht dafür, dass weitaus 
mehr H&K-Gewehre nach Mexiko gelangt 
sind, als die Bundesregierung in ihren Rüs-
tungsexportberichten bislang eingestan-
den hat. Der bündnisgrüne Bundestagsab-
geordnete Hans-Christian Ströbele hatte 
Daten aus dem Kriegswaffenkontrollbuch 
von H&K angefordert. Die Auskunft von 
Regierungsseite belegt, dass „deutlich 
mehr Gewehre vom Typ G36 nach Mexiko 
geliefert [worden sind], als die Bundesre-
gierung in ihren Rüstungsexportberichten 
angegeben hat“. So hat H&K rund 10 100 
Sturmgewehre an Mexiko geliefert.

Der renommierte Friedensforscher Ot-
fried Nassauer, Leiter des Berliner Infor-
mationszentrums für Transatlantische 
Sicherheit (Bits) wirft die folgenschwere 
Frage auf, ob die Rüstungsexportberich-
te der Bundesregierung „möglicherweise 
gravierende Fehler und Lücken“ enthalten, 
wie der Fall der G36-Exporte nach Mexi-
ko zeige.

Dank der differenzierten Antwort der 
Bundesregierung auf die Ströbele-Anfra-
ge ist inzwischen klar, dass die bei den ge-
waltsam unterdrückten Studentenprotes-
ten in Iguala widerrechtlich gelieferte G36 
aus Oberndorf eingesetzt wurden. Die Ge-
wehrnummern in Verbindung mit dem 
H&K-Kriegswaffenkontrollbuch verraten 
die Herkunft und den Endverbleibsbruch 
der deutschen Kriegswaffen.

Interessant auch die Frage, wie die Bun-
desregierung im Fall des wiederholten 
Bruchs des Endverbleibs von H&K-Waffen 
– früher seitens der Türkei, heute in Me-
xiko – vorgehen will. „Papier ist zu gedul-
dig“, erklärt Ströbele und zielt – so Nassau-

er – damit auf eine der zentralen Lücken 
im deutschen Rüstungsexportrecht. „Für 
deutsche Waffenexporte verlangt die Bun-
desregierung eine Endverbleibserklärung 
des Empfängerlandes, überprüft aber nie, 
ob die Waffen auch wirklich da sind und 
bleiben, wo sie dem nach Papier hingehö-
ren. Das kann böse Folgen haben“, weiß 
Nassauer.

Der Berliner Friedensforscher lenkt 
den Blick auf eine weitere Problematik: 
„Klärungsbedarf gebe es auch bei einem 
zweiten Punkt“: Denn die Politischen 
Grundsätze der Bundesregierung für 
den Export von Kriegswaffen und sons-
tigen Rüstungsgütern sehen in Kapitel 
IV, Punkt 4 vor: „Ein Empfängerland, das 
entgegen einer abgegebenen Endverbleib-
serklärung den Weiterexport von Kriegs-
waffen oder kriegswaffennahen sonstigen 
Rüstungsgütern genehmigt oder einen un-
genehmigten derartigen Export wissent-
lich nicht verhindert hat oder nicht sank-
tioniert, wird bis zur Beseitigung dieser 
Umstände grundsätzlich von einer Belie-
ferung mit weiteren Kriegswaffen und 
kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgü-
tern ausgeschlossen.“

Nachdrücklich verweist Nassauer da-
rauf, dass die konkrete Möglichkeit be-
steht, Staaten wie Mexiko zu sanktionie-
ren, die ihre Endverbleibsverpflichtungen 
verletzen. Neben einem internationalen 
Rüstungsexportverbot für Mexiko wäre 
zugleich eine Rückrufaktion für bereits 
gelieferte Kriegsgeräte vonnöten. Eine An-
regung bietet die Initiative www.waffen-
rueckruf.de – siehe die Rückseite dieser 
ZivilCourage. Um Schlimmeres zu ver-
hindern, muss die Bundesregierung vom 
mexikanischen Verteidigungsministerium 
alle H&K-Waffen zurückfordern. Ansons-
ten nimmt sie billigend das weitere Mor-
den mit deutschen Waffen in Kauf – und 
macht in diesem Sinne weiterhin mitschul-
dig.

Zum Schluss eine in ihrer Folgewir-
kung brisante Prognose: Der Skandal um 
den definitiv illegalen Export von H&K-
Gewehren in mexikanische Unruhepro-
vinzen wird noch höhere Wellen schlagen 
und weitaus mehr Beteiligte – auf indust-
rieller wie staatlicher Ebene – treffen, als 
bislang angenommen. Denn noch lange 
nicht liegen alle Fakten auf dem Tisch. Mit 
dem Strafprozess wird die Lawine ins Rol-
len gebracht – in Deutschland und in Me-
xiko.

Jürgen Grässlin ist Mitglied im DFG-VK- 
BundessprecherInnenkreis, einer der 
Sprecher der Kampagne „Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel!“ und Au-
tor des „Schwarzbuch Waffenhandel. 

Wie Deutschland am Krieg verdient“ 
(München 2013). Für sein Friedensen-
gagement erhielt er bereits mehrere 
Auszeichnungen, u.a. den Aachener Frie-
denspreis. Im März verleiht ihm die Offe-
ne Kirche Württemberg den Amos-Preis.

17. April 2015, 15 Uhr
Mitmachen bei der Protestaktion: 
„Der Tod dankt 
der Stuttgarter Staatsanwaltschaft!“ 

Fünf lange Jahre sind vergangen seit Er-
stattung der Strafanzeige gegen Heckler & 
Koch wegen der illegalen G36-Gewehrlie-
ferungen an Mexiko. In fünf langen Jahren 
hat die zuständige Staatsanwaltschaft zwei 
Hausdurchsuchungen bei Heckler & Koch 
und in Privaträumen von H&K-Mitarbei-
tern durchgeführt, zweimal den Grässlin- 
Informanten angehört sowie viele weitere 
Beteiligte verhört. Die Anklageerhebung 
steht noch immer aus. Derweil nimmt das 
Morden in Mexiko mit G36-Gewehren sei-
nen Lauf.
Am Ende könnten für die H&K-Beteilig-
ten milde Urteile in Form von Geldbußen 
stehen statt mehrjähriger Haftstrafen ge-
mäß Kriegswaffenkontroll- und Außen-
wirtschaftsgesetz – dann begründet mit 
den derweil Jahre zurückliegenden Taten. 
Schlimmer noch wäre ein Vorgehen wie 
das im Fall der Augsburger Justiz: Dort 
wurde der bayerische Rüstungslobbyist 
Karlheinz Schreiber – trotz nachweislich 
millionenschwerer widerrechtlicher Waf-
fengeschäfte mit Saudi-Arabien – lediglich 
wegen Steuerhinterziehung verurteilt, 
nicht aber wegen illegalen Waffenhandels.
Die Verantwortlichen von Heckler & Koch 
und der D.C.A.M. feiern den Frühling 2015 
in Freiheit. Wir wollen diesen Skandal 
des Verzögerns und Verschleppens nicht 
schweigend hinnehmen. Die Kampagne 
„Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhan-
del!“ lädt zum Protest ein: 
Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft. 
Wir fordern Gerechtigkeit für die Opfer 
des H&K-Waffeneinsatzes in Mexiko! Die 
Staatsanwaltschaft muss schnellstmöglich 
Anklage gegen die Täter erheben! Protest-
aktion am Freitag, 17. April, um 15 Uhr vor 
der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Neckar-
straße 145.
Kontakt: Jürgen Grässlin, Telefon 0761-
767 82 08, E-Mail graesslin@dfg-vk.de


